
ist als bei Minderjährigen. Zudemwird mit der neueren Rspr. des
Senats erreicht, dass auch bei volljährigen Kindern das Kinder-
geld immer erst für den Unterhaltsbedarf verwendet werden
muss und damit einer Gefährdung des Existenzminimums ent-
gegenwirkt. Nur für den verbleibenden Unterhaltsbedarf haften
die Barunterhaltspflichtigen im Rahmen ihrer Leistungsfähig-
keit. Im Ergebnis ist damit nichts anderes erreicht, als es §1612b
Abs. 5 BGB nach gegenwärtigem Recht für minderjährige
Kinder vorsieht, nämlich die Sicherung des Existenzminimums.
5. Soll auch für volljährige Kinder das Existenzminimum
gesichert werden, wird es entscheidend darauf ankommen, in
welchem Verhältnis der Unterhaltsbedarf der ersten Einkom-
mensgruppe (hier: bis zu 1.300 EUR) in der vierten Alterstufe
der Düsseldorfer Tabelle (hier: 327 EUR) zu dem in § 1612a
des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Unterhalts-
rechts vorgesehenen Mindestunterhalt minderjähriger Kinder,
der ebenfalls das Existenzminimum sichern soll, steht.
Zwar trägt die Düsseldorfer Tabelle dem bislang noch nicht
hinreichend Rechnung, weil der Unterhaltsbedarf privilegierter
Volljähriger nach der ersten Einkommensgruppe der vierten Al-
tersstufe (hier: 327 EUR) das in § 1612b Abs. 5 BGB für jüngere
Kinder geschützte Existenzminimum (135 % des jeweiligen Re-
gelbetrags; hier: 384 EUR) nicht erreicht. Das verhilft dem Kläger
hier jedoch nicht zum Erfolg. Denn nach den Einkommens- und
Vermögensverhältnissen haftet der Beklagte dem Kläger nur auf
66 % seines Unterhaltsbedarfs, weil er nach Abzug des notweni-
gen Selbstbehalts über Einkünfte in Höhe vonmonatlich 647 EUR
(1.487 EUR – 840 EUR) verfügt, während sich die Verteilungs-
masse der Mutter des Klägers auf 338 EUR (1.178 EUR –
840 EUR) beläuft. Das – auf der Grundlage der höchsten Alters-
stufe der Regelbetrag-Verordnung – geschützte Existenzmini-
mum eines minderjährigen Kindes von monatlich 384 EUR
(135 %) ist durch die monatlichen Zahlungen des Beklagten
zuzüglich des von der Mutter geschuldeten Anteils gedeckt. Denn
der Beklagte schuldet davon nur einen Anteil von 66 %, also
monatlich 253 EUR. Weil der Beklagte auf seinen Anteil des
Barunterhalts sogar 273 EUR anerkannt hat und auch regelmäßig
zahlt, ist damit auch dem ggf. höheren Existenzminimum des bei
seiner Mutter lebenden volljährigen Klägers genügt.

Unterhaltsr�ckgriff gegen die Eltern eines im
Wege der Kinder- und Jugendhilfe in einem
Heim untergebrachten Kindes

§§ 10, 92 Abs. 2, 94 Abs. 5 SGB VIII

a) Der Unterhaltsbedarf eines Kindes wurde nach der bis
M�rz 2006 geltenden Fassung des SGB VIII durch die mit
der Unterbringung in einem Kinderheim einhergehenden
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe vollst�ndig ge-
deckt, wenn das Kind vor Beginn der Hilfe mit dem unter-
haltspflichtigen Elternteil zusammengelebt hatte. Ein
R�ckgriff des Tr�gers der Kinder- und Jugendhilfe war

dann nicht mehr mittels �bergegangenen zivilrechtlichen
Unterhaltsanspruchs, sondern nur noch durch Erhebung
eines çffentlich-rechtlichen Kostenbeitrags mçglich.
Nur wenn das Kind schon vor Beginn der Hilfe von seinen
Eltern getrennt lebte, kam die Erhebung eines Kostenbei-
trags nicht in Betracht. Die Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe waren in diesen F�llen gegen�ber dem zivil-
rechtlichen Unterhaltsanspruch subsidi�r und konnten den
Unterhaltsbedarf des Kindes nicht decken. Nur dann be-
stand der Unterhaltsanspruch fort und ging mit den Leis-
tungen auf den Tr�ger der Kinder- und Jugendhilfe �ber.
b) Das SGB VIII in der seit dem 1.10.2005 geltenden Fassung
unterscheidet nicht mehr nach dem Zeitpunkt der Trennung
von den Eltern, sondern sieht f�r laufende Unterhaltsanspr�-
che ab April 2006 grunds�tzlich eine Bedarfsdeckung durch
diemit der Heimunterbringung einhergehenden Jugendhilfe-
leistungen vor. F�r seinen R�ckgriff gegen die Eltern ist der
Tr�ger der Kinder- und Jugendhilfe nun stets auf einen
çffentlich-rechtlichen Kostenbeitrag verwiesen.

BGH, Urt. v. 6.12.2006 – XII ZR 197/04 (OLG D�sseldorf,
AG Emmerich)

Anmerkung der Redaktion:
Die Entscheidung ist abgedruckt in FamRZ 2007, 377
m. Anm. Doering-Striening.

Verweigerung der Blutgruppenuntersuchung im
Vaterschaftsfeststellungsprozess durch
sorgeberechtigte Mutter

§ 372a ZPO, § 1666 BGB

Ein teilweiser Entzug des Sorgerechts in Form des Aus-
schlusses der gesetzlichen Vertretung der Kinder im Ab-
stammungsprozess ist nicht erforderlich, wenn sich die
allein sorgeberechtigte Mutter unberechtigt weigert, dass
ihre Kinder im Vaterschaftsfeststellungsprozess an einer
gerichtlich angeordneten serologischen Blutgruppenunter-
suchung mitwirken. F�r den Fall, dass ein (vermeintliches)
Weigerungsrecht ausge�bt wird, verweist § 372a Abs. 2
ZPO vielmehr auf die entsprechende Anwendung der Vor-
schriften der §§ 386 bis 390 ZPO; danach findet ein Zwi-
schenstreit �ber die Rechtm�ßigkeit der Weigerung statt.

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 10.10.2006 – 2 UF 197/06 (AG
Karlsruhe)

Aus den Gründen: … II. Die Beschwerden der Mutter und
des Jugendamtes sind zulässig und in der Sache begründet.
Denn eine Entziehung des Sorgerechts der Mutter hinsichtlich
der Vertretung der Kinder im Verfahren wegen Anfechtung
der Vaterschaft ist nicht erforderlich. Die angefochtene Ent-
scheidung ist daher aufzuheben.
1. Die Beschwerden der Beteiligten sind zulässig.
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